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REACH-Konformitätserklärung 

 Erklärung zur Verordnung EG Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 

Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) Regulation EC 1907/2006 concerning the 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 

Die Einhaltung der Anforderungen der Verordnung ist ein integraler Bestandteil unserer 

Produktverantwortung und unseres Lieferantenmanagements. Recos Electronic fertigt und 

vertreibt elektrotechnische Produkte als Bestückungsdienstleister im Rahmen eines 

„Electronic Manufacturing Service“ (EMS). Wir stellen keine von REACH betroffenen Stoffe 

oder Zubereitungen her, noch importieren wir solche. Die gelieferten Produkte stellen 

Erzeugnisse dar und sind nicht als Stoffe oder Zubereitungen gem. Artikel 3 der 

Begriffsbestimmungen zu sehen. Bei sachgemäßer Anwendung unserer Produkte werden 

keine Stoffe freigesetzt, Artikel 7 der Verordnung hat daher keine Relevanz für uns. Von der 

REACH Verordnung sehen wir uns daher nur als nachgeschalteter Anwender (downstream 

user) betroffen. Da wir weder Hersteller noch Inverkehrbringer von Substanzen oder 

Chemikalien sind, welche von der REACH Verordnung betroffen sind, sind Pflichten zur Vor-

Registrierung und Erstellung von Sicherheits-datenblättern für uns nichtzutreffend. Als 

Lieferant von industriellen Erzeugnissen stellen wir sicher, dass unsere Produkte keine 

verbotenen Stoffe enthalten und alle gesetzlichen Anforderungen entlang der Lieferkette 

eingehalten werden. Im Rahmen unserer Sorgfaltspflichten bewerten wir regelmäßig die 

durch die European Chemicals Agency veröffentlichte Kandidatenliste besonders 

besorgniserregender Stoffe (SVHC – Substances of Very High Concern). 

Sofern Stoffe dieser Liste in einer Konzentration von mehr als 0,1 Masse-% in einem unserer 

Erzeugnisse enthalten sind, erfüllen wir unsere Informationspflichten gemäß Artikel 33 

Absatz 1 REACH und stellen unseren Kunden alle relevanten Informationen zur sicheren 

Verwendung zur Verfügung. 

Zur Sicherstellung der Konformität arbeiten wir eng mit unseren Lieferanten zusammen und 

fordern entsprechende Materialdeklarationen sowie Konformitätserklärungen ein. 

Eingehende Informationen werden systematisch bewertet und in unseren internen 

Systemen dokumentiert. Darüber hinaus verfolgen wir regulatorische Entwicklungen 

kontinuierlich, um frühzeitig auf Änderungen reagieren zu können. Unser Ziel ist es, ein 

hohes Maß an Transparenz und Produktsicherheit entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette zu gewährleisten. 


